
 
 
 

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich 
 

 

GR Nr. 2020/490 

vom 3. Februar 2021 
 

108. 
Schriftliche Anfrage von Alan David Sangines und Luca Maggi betreffend Lärmklagen 
gegen Club- und Barbetriebe, Entwicklung der Zahlen und Angaben über interne 
Weisungen und Richtlinien bei Lärmklagen sowie Hintergründe zur Aktenführung der 
Stadtpolizei und Umgang mit dem rechtlichen Gehör der Betroffenen 
Am 4. November 2020 reichten Gemeinderat Alan David Sangines (SP) und Gemeinderat 
Luca Maggi (Grüne) folgende Schriftliche Anfrage, GR Nr. 2020/490, ein: 
In den vergangenen Monaten wurden mehrere Fälle bekannt, in welchen die Stadtpolizei Club-und Barbetriebe 
aufgrund von Lärmklagen von Nachbarschaften verwarnte oder büsste und sich nachträglich herausstellte, dass 
diese Handlungen ungerechtfertigt waren. So erlangte beispielsweise die Kassierung von gleich drei Strafbefehlen 
gegen den Club «Sender» durch das Bezirksgericht im Oktober 2020 mediale Beachtung. Nur wenige Fälle finden 
jedoch entsprechend mediale Beachtung. Gleichzeitig sind den Anfragenden mehrere Fälle bekannt, in welchen 
Club- und Barbetreibende von der Polizei mit fadenscheinigen Begründungen verwarnt oder die Belegung von 
Musikverboten angedroht wurden. Es ist nachvollziehbar, dass die Stadt Zürich das Ruhebedürfnis der Bevölkerung 
durchsetzt und gegen Lärmemissionen vorgeht. Gleichzeitig zeigen die vergangenen Monate, dass Lärmklagen 
zunahmen, seit Clubs und Bars kaum mehr öffnen oder sich die Gästezahl stark reduziert haben. 

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. In den Medien war zuletzt zu lesen, dass Lärmklagen in den vergangenen Monaten zunahmen, obschon viele 
Bars und Clubs geschlossen waren oder früher schliessen mussten. Kann der Stadtrat diesen Eindruck mit 
Zahlen bestätigen? Wenn ja, worauf führt der Stadtrat diesen Umstand zurück? 

2. Existieren bei der Stadtpolizei Weisungen/Richtlinien zum Vorgehen bei Lärmklagen? Wenn ja, welche? Bitte 
um genaue Angaben des Inhalts bzw. des Ablaufs (falls Dokumente dazu vorhanden, bitte als Beilage zu den 
Antworten zur schriftlichen Anfrage). 

3. Trifft es zu, dass die Stadtpolizei Dossiers/Akten jeweils zu Bar-, Club- oder Gastrobetrieben in Bezug auf 
Lärmklagen, Verwarnungen, etc. führt? 

4. Wer entscheidet, welche Vermerke in diesen Dossiers/Akten vorgenommen werden? 

5. Wie lange werden die Einträge/Vermerke aufbewahrt? 

6. Wird den Betreiberinnen und Betreibern das rechtliche Gehör zu diesen Einträgen/Vermerken gewährt? Falls 
ja, in welcher Form? Falls nein, weshalb nicht? 

7. Falls das rechtliche Gehör gewährt wird, inwiefern werden die Aussagen der Betreibenden berücksichtigt? 

8. Wie können Betreibende offensichtlich ungerechtfertigte Einträge/Vermerke beseitigen lassen? Bitte um Dar-
legung des Verfahrens dazu. Sollte kein Verfahren dazu bestehen, bitte um Begründung, weshalb keines 
existiert. 

9. Trifft es zu, dass die Stadtpolizei sich bei der Beurteilung von Erteilung oder Androhungen von Musikverboten, 
Bussen, Bewilligungsentzügen, etc. auch auf Einträge/Vermerke beziehen, welche von Betreibenden bestrit-
ten resp. angefochten wurden? Wenn ja, weshalb?  

10. Trifft es zu, dass die Stadtpolizei sich bei der Beurteilung von Erteilung oder Androhungen von Musikverboten, 
Bussen, Bewilligungsentzügen, etc. auch auf Einträge/Vermerke beziehen, welche gerichtlich kassiert oder 
rechtskräftig widerlegt wurden? Wenn ja, weshalb? Wenn nein, wohin könnten sich Betroffene wenden, wenn 
die Stadtpolizei Bezug darauf nehmen würden? 

11. Wie wird sichergestellt, dass gerichtlich festgestellte ungerechtfertigte Einträge/Vermerke entfernt werden? 
Bitte um Angabe zum Ablauf oder um Begründung, falls diese nicht entfernt würden? 

Der Stadtrat beantwortet die Anfrage wie folgt: 
Im Zusammenhang mit gastgewerblichen Betrieben oder Clubs gehen immer wieder Lärmkla-
gen ein. Seit 2018 hat die Fachgruppe Lärmschutz der Stadtpolizei ihre Anstrengungen inten-
siviert, der lärmgeplagten Nachbarschaft von auffälligen Betrieben zu einer möglichst unge-
störten Nachtruhe zu verhelfen. So wurde im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 20. Novem-
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ber 2020 insgesamt knapp 50 Patentinhaberinnen und -inhabern im Zusammenhang mit Lärm-
klagen das rechtliche Gehör gewährt. Da in elf Fällen keine nachhaltige Verbesserung der 
Situation erkennbar war, drohte die Stadtpolizei die zeitliche Einschränkung von musikalischen 
Darbietungen während der Nachtruhezeiten (22.00–7.00 Uhr) oder während der gesetzlichen 
Sommerzeit (freitags und samstags 23.00–7.00 Uhr) an. In sechs Fällen schränkte das Kom-
missariat Verwaltungspolizei schliesslich die musikalischen Darbietungen auf dem verwal-
tungsrechtlichen Verfügungsweg zeitlich ein. In sämtlichen Fällen konnten die jeweils verfüg-
ten Einschränkungen bereits nach wenigen Wochen zumindest teilweise wieder aufgehoben 
werden. Dies nachdem wirksame Schallschutzmassnahmen umgesetzt worden sind. 
Der Stadtrat hat am 2. Dezember 2020 eine Lärmschutzstrategie verabschiedet, die auch dem 
sogenannten Alltagslärm Rechnung trägt. Mittels partnerschaftlicher und pragmatischer An-
sätze soll ein tragfähiger Interessenausgleich zwischen lebendiger Stadt und Ruhebedürfnis-
sen der Bevölkerung gefunden werden. Die Stadtpolizei wird im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Aufgaben sowie der Verhältnismässigkeit weiterhin auf Lärmklagen hin intervenieren und Ge-
setzesverstösse ahnden.  
Nach diesen einleitenden Bemerkungen können die Fragen wie folgt beantwortet werden:  
Zu Frage 1 («In den Medien war zuletzt zu lesen, dass Lärmklagen in den vergangenen Monaten zunah-
men, obschon viele Bars und Clubs geschlossen waren oder früher schliessen mussten. Kann der Stadtrat 
diesen Eindruck mit Zahlen bestätigen? Wenn ja, worauf führt der Stadtrat diesen Umstand zurück?»):  
Dieser Eindruck kann bestätigt werden. Lärmklagen aus der Bevölkerung haben seit 
März 2020 im Verhältnis zu den Vorjahren zugenommen. So sind bei der Einsatzzentrale der 
Stadtpolizei 2020 über 9100 Anrufe eingegangen, bei denen sich die anrufenden Personen 
über Lärm beklagt haben. Das ist eine Zunahme von 49 Prozent gegenüber 2019. 

 

 
2020 hatten rund 540 dieser Beschwerden (6 Prozent) einen Bezug zu einem gastgewerbli-
chen Betrieb. In den vergangenen Jahren lag dieser Anteil jeweils im Bereich zwischen 10 und 
14 Prozent (oder in absoluten Zahlen: 620 (2015) und 840 (2018) Beschwerden).  
Die vom Bundesrat verordneten Schliessungen und Einschränkungen zwecks Bekämpfung 
des Coronavirus sind eine naheliegende Erklärung für den anteilsmässigen Rückgang. 
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Die überwiegende Mehrheit der Lärmklagen (etwa 80 Prozent) bezieht sich jeweils auf Lärm 
im privaten Umfeld, auf der Strasse, auf Plätzen oder in Parkanlagen usw. Seit dem Früh-
jahr 2020 haben vor allem die Lärmklagen aus dem privaten Umfeld überproportional zuge-
nommen und umfassen derzeit etwa 90 Prozent aller Klagen. Der Anteil der Klagen während 
der Nachtruhe blieb dabei stabil (19 Prozent total). 83 Prozent der Lärmklagen mit Bezug zum 
Gastgewerbe gingen während der Nachtruhezeiten ein. 
Das Nachtleben hat sich aufgrund der behördlichen Einschränkungen zur Bekämpfung des 
Coronavirus weg von Bars, Clubs usw. in das private Umfeld und in den öffentlichen Raum 
verschoben. Es werden häufiger Partys in Wohnungen und auf Balkonen oder Terrassen ge-
feiert und die Leute halten sich vermehrt und länger im Freien auf.  
Zu Frage 2 («Existieren bei der Stadtpolizei Weisungen/Richtlinien zum Vorgehen bei Lärmklagen? Wenn 
ja, welche? Bitte um genaue Angaben des Inhalts bzw. des Ablaufs [falls Dokumente dazu vorhanden, bitte 
als Beilage zu den Antworten zur schriftlichen Anfrage].»):  
Gastgewerbelokale unterliegen den bundesrechtlichen Bestimmungen über den Lärmschutz 
(Ortsfeste Anlage i. S. v. Art. 7 Abs. 7 Bundesgesetz über den Umweltschutz [USG], SR 814.01 
und Art. 2 Lärmschutz-Verordnung [LSV], SR 814.41). Ein Gastgewerbelokal muss ein Immis-
sionsniveau einhalten, bei dem höchstens geringfügige Störungen auftreten (Art. 25 USG 
i. V. m. Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV).  
Zu den Lärmimmissionen zählt auch der Sekundärlärm (Geräusche, die durch die bestim-
mungsgemässe Nutzung der Anlage ausserhalb des Gebäudes entstehen). 
Es sind keine vom Bund festgelegten Belastungsgrenzwerte vorhanden, es ist jeweils eine 
Einzelfallbeurteilung unter Berücksichtigung des Charakters, des Zeitpunkts, der Auftretens-
häufigkeit des Lärms sowie der Lärmempfindlichkeit und Lärmvorbelastung nötig. Der Lärm 
muss einem bestimmten Lokal zugeordnet werden können und erfordert eine objektive Be-
trachtung. Dazu dürfen private Regelwerke wie die Vollzugshilfe des Cercle Bruit als Entschei-
dungshilfe beigezogen werden. Die in dieser Vollzugshilfe genannten Werte sind jedoch ledig-
lich Richt-, nicht Grenzwerte.  
Die gesetzliche Grundlage für zeitliche Einschränkungen von musikalischen Darbietungen in 
einem gastgewerblichen Betrieb bilden das Gastgewerbegesetz (GGG, LS 935.11) und die 
Allgemeine Polizeiverordnung (APV, AS 551.110). § 28 GGG besagt, dass für Gastwirtschaf-
ten, die wegen Lärm oder Unfug wiederholt Anlass zum Einschreiten gegeben haben, betrieb-
liche Auflagen angeordnet werden können. In Art. 20 Abs. 2 APV ist festgehalten, dass Aktivi-
täten im Innern von Gebäuden und solche, die ins Freie wirken, Dritte nicht erheblich belästi-
gen dürfen. Nach Art. 20 Abs. 4 APV kann die Polizei einen Betrieb für die betreffende Nacht 
schliessen, wenn die Nachtruhestörungen von Verpflegungs- oder Vergnügungsstätten aus-
gehen. 
Den polizeilichen Einsatzkräften stehen zum Vorgehen bei Lärmklagen die beiliegenden Do-
kumente «Wegleitung Lärmklagen» und «Vollzugshilfe Lärm» zur Verfügung. Das weitere Vor-
gehen der Stadtpolizei bei Lärmklagen wird nachfolgend beantwortet. 
Zu Fragen 3, 4 und 5 («Trifft es zu, dass die Stadtpolizei Dossiers/Akten jeweils zu Bar-, Club- oder 
Gastrobetrieben in Bezug auf Lärmklagen, Verwarnungen, etc. führt?»; «Wer entscheidet, welche Vermerke 
in diesen Dossiers/Akten vorgenommen werden?»; «Wie lange werden die Einträge/Vermerke aufbe-
wahrt?»):  
Durch die Mitarbeitenden der Fachgruppe Lärmschutz wird das Polizeijournal systematisch 
auf vorhandene Lärmbeschwerden durchsucht. Lärmklagen mit Bezug zu gastgewerblichen 
Betrieben werden nach Betrieb geordnet erfasst. Darüber hinaus werden sämtliche relevanten 
Akten wie Stellungnahmen, verwaltungsrechtliche Massnahmen usw. nach Betrieb geordnet 
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abgelegt. Die Aufbewahrungsdauer der Daten richtet sich nach den Bestimmungen der Ver-
ordnung über das Polizei-Informationssystem POLIS (POLIS-Verordnung, LS 551.103) und 
des Gesetzes über die Information und den Datenschutz (IDG, LS 170.4). 
Zu Frage 6 («Wird den Betreiberinnen und Betreibern das rechtliche Gehör zu diesen Einträgen/Vermer-
ken gewährt? Falls ja, in welcher Form? Falls nein, weshalb nicht?»):  
Sind im POLIS-Journal im Zeitraum von 365 Tagen vier und mehr berechtigte Lärmklagen mit 
Bezug zu ein und demselben gastgewerblichen Betrieb verzeichnet, so gewährt die Fach-
gruppe Lärmschutz der verantwortlichen Patentinhaberin oder dem verantwortlichen Patentin-
haber das rechtliche Gehör. Dazu werden die dem jeweiligen Betrieb zur Last gelegten Be-
schwerden der Patentinhaberin oder des Patentinhabers in schriftlicher Form dargelegt. 
Zu Frage 7 («Falls das rechtliche Gehör gewährt wird, inwiefern werden die Aussagen der Betreibenden 
berücksichtigt?»):  
Im Verfahren zum rechtlichen Gehör werden die Vorwürfe der betroffenen Person zugestellt 
oder mündlich eröffnet. Sie hat dann die Möglichkeit, mündlich ihre Stellungnahme abzugeben 
oder kann innert einer Frist von zehn Tagen eine schriftliche Stellungnahme einreichen. Sämt-
liche Protokolle und Stellungnahmen werden zu den Akten gelegt und im Fall eines Rechts-
verfahrens zusammen mit weiteren vorhandenen Dokumenten an die zuständige Instanz wei-
tergereicht. 
Zu den Fragen 8 und 11 («Wie können Betreibende offensichtlich ungerechtfertigte Einträge/Vermerke 
beseitigen lassen? Bitte um Darlegung des Verfahrens dazu. Sollte kein Verfahren dazu bestehen, bitte um 
Begründung, weshalb keines existiert.»; «Wie wird sichergestellt, dass gerichtlich festgestellte ungerecht-
fertigte Einträge/Vermerke entfernt werden? Bitte um Angabe zum Ablauf oder um Begründung, falls diese 
nicht entfernt würden?»): 
Die Fachgruppe Lärmschutz stützt sich im Rahmen von verwaltungsrechtlichen Verfahren un-
ter anderem auf die in POLIS erfassten Daten. Bezüglich ungerechtfertigter Eintragungen re-
gelt die POLIS-Verordnung in § 13 Abs. 1–3 das Vorgehen zur Berichtigung. So sind Gesuche 
zur Wahrnehmung des Berichtigungsrechts nach § 21 IDG schriftlich bei der Polizei einzu-
reichen. 
Zu Frage 9 («Trifft es zu, dass die Stadtpolizei sich bei der Beurteilung von Erteilung oder Androhungen 
von Musikverboten, Bussen, Bewilligungsentzügen, etc. auch auf Einträge/Vermerke beziehen, welche von 
Betreibenden bestritten resp. angefochten wurden? Wenn ja, weshalb?»):  
Das alleinige Bestreiten oder Anfechten eines Sachverhalts durch den Betreibenden reicht 
nicht aus, um auf eine verwaltungsrechtliche Massnahme zu verzichten. Es gilt die freie Be-
weiswürdigung gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz. Der Entscheid der Stadtpolizei kann 
angefochten werden. Bei Bussen entscheidet das zuständige Stadtrichteramt oder Statthalter-
amt aufgrund des Polizeirapports und der eingereichten Unterlagen.  
Zu Frage 10 («Trifft es zu, dass die Stadtpolizei sich bei der Beurteilung von Erteilung oder Androhungen 
von Musikverboten, Bussen, Bewilligungsentzügen, etc. auch auf Einträge/Vermerke beziehen, welche ge-
richtlich kassiert oder rechtskräftig widerlegt wurden? Wenn ja, weshalb? Wenn nein, wohin könnten sich 
Betroffene wenden, wenn die Stadtpolizei Bezug darauf nehmen würden?»):  
Bei einer verfügten zeitlichen Einschränkung für musikalische Darbietungen, einem sogenann-
ten Musikverbot, handelt es sich um eine verwaltungsrechtliche Massnahme, die unabhängig 
vom Ausgang eines Strafverfahrens angeordnet werden kann (§ 39 Abs. 2 GGG). Es gelten 
die Verfahrensvorschriften und -rechte gemäss dem kantonalen Verwaltungsrechtspflegege-
setz. 
Vor dem Stadtrat 
die Stadtschreiberin 
Dr. Claudia Cuche-Curti 
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